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ALD-Veranstaltung 
 

Lärmbedingte    
Betriebsbeschrän-

kungen im                            
Schienenverkehr 

gefördert durch: 

Bundesministerium 
für Umwelt und   

Umweltbundesamt 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur             

ALD-Veranstaltung „Lärmbedingte Be-

triebsbeschränkungen im Schienenver-

kehr“ am 16.11.2015 in Berlin an:                     

 
_____________________________________ 
Titel, Vorname, Name 

 
_____________________________________ 
Firma, Abteilung 

 
_____________________________________ 
Straße, Hausnummer 

 
_____________________________________ 
PLZ, Ort 

 
_____________________________________ 
E-Mail 

 
Teilnahme und Anmeldung: 

Die Teilnahme an der ALD-Veranstaltung 
„Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen im 
Schienenverkehr“ ist kostenlos, aber nur mit 
vorheriger Anmeldung möglich. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es gilt die Rei-
henfolge der Anmeldungen. 

Bitte melden Sie sich daher möglichst frühzeitig 
per E-Mail, Fax oder Briefpost an.
(Kontaktadresse: siehe Rückseite)  

Anmeldeschluss ist der 09.11.2015. 

 

_________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 
Bildquelle der Fotomontage (Titelseite und Hintergrund): 

Michael Jäcker-Cüppers 



Betriebsbeschränkungen 

Betriebsbeschränkungen sind ein kostengünstiges 
und schnell wirksames Mittel zur Minderung der 
Beeinträchtigungen durch Lärm. Sie werden bei 
verschiedenen Quellen eingesetzt, z. B. als Be-
triebsverbote von Gartengeräten zu bestimmten 
Zeiten. Auch im Luftverkehr sind Betriebsbe-
schränkungen zum Schutz der Nachtruhe an vie-
len Flughäfen in Kraft. Im Straßenverkehr sind 
Fahrverbote und Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm auf 
der Grundlage der Straßenverkehrsordnung ge-
bräuchlich. Nur beim Schienenverkehr werden 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen bisher 
nicht eingesetzt. Sie werden inzwischen von Bür-
gerinitiativen, aber auch von der Politik als kurz-
fristige Maßnahme zur Lärmminderung an hoch 
belasteten Strecken gefordert. 

Durch die aktuellen Aktivitäten der Bundesregie-
rung stehen jetzt allerdings auch beim Schienen-
verkehr derartige Betriebsbeschränkungen auf 
der politischen Agenda: Die Regierungskoalition 
möchte sicherstellen, dass nach Umsetzung des 
wichtigsten Einzelprogramms zur Minderung des 
Schienenverkehrslärms (Umrüstung der traditio-
nellen graugussklotz-gebremsten Güterwagen 
(GG-Wagen) auf lärmmindernde Bremssysteme 
bis Ende 2020) "laute Güterwagen das deutsche 
Schienennetz" nicht mehr befahren. Ergibt eine 
Evaluation der Umrüstung bis 2016, dass nicht 
mindestens die Hälfte der Güterwagen umgerüs-
tet sind, sollen ordnungsrechtliche Maßnahmen 
wie Nachtfahrverbote für GG-Wagen schon in die-
ser Legislaturperiode umgesetzt werden. 

Die Schweiz hat bereits die gesetzlichen Voraus-
setzungen für ein Verbot des Betriebs von GG-
Wagen ab 2020 geschaffen. Auch die Europäische 
Kommission erwägt Betriebsbeschränkungen im 
Rahmen der Überarbeitung ihrer Strategie zur 
Minderung des Schienenverkehrslärms. 

Auch bei der Lärmvorsorge werden inzwischen 
Betriebsbeschränkungen als Minderungsmaßnah-
me thematisiert: Das Oberverwaltungsgericht von 
Sachsen-Anhalt (Urteil 1K17/13 vom 17.07.2014) 
hat unterstrichen: „Die eisenbahnrechtliche Plan-
feststellung schließt betriebsregelnde Anordnun-
gen zur Bewältigung der vom Vorhaben und des-
sen betriebsbedingten Auswirkungen aufgeworfe-
nen Konflikte materiell-rechtlich nicht aus.“ 

Betriebsbeschränkungen führen zu Einschränkun-
gen der Aktivitäten von Verkehrsunternehmen 
und -teilnehmern. Sie können die Warenverkehrs-
freiheit als eine der Grundfreiheiten des europäi-
schen Binnenmarkts behindern und die Wettbe-
werbsbedingungen des Schienenverkehrs beein-
trächtigen. Betriebsbeschränkungen unterliegen 
deshalb einem Abwägungsgebot und müssen mit 
Augenmaß gestaltet werden.  

Auf der gemeinsamen Veranstaltung von ALD und 
dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
(MLU) des Landes Sachsen-Anhalt soll der aktuel-
le Stand der Diskussion zu lärmbedingten Be-
triebsbeschränkungen im Schienenverkehr für die 
verschiedenen Zielsetzungen (Lärmvorsorge, 
Lärmsanierung mit den Zielhorizonten 2016 und 
2020) aus der Sicht der beteiligten Akteure dar-
gestellt werden. Die geplanten Umsetzungen, die 
rechtlichen Voraussetzungen und die Risiken des 
Instruments werden erörtert und bewertet. 

 
 

Programm 

Montag, 16.11.2015 
 

Moderation: Michael Jäcker-Cüppers,                          
stellv. Leiter des ALD 

 Christian Beckert,              
MLU Sachsen-Anhalt 

 

10:00 Kaffeeempfang 

10:30 Beginn 

10:35 Grußworte 
Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt 

 Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. 

10:45 Einführung in die Problematik    
Michael Jäcker-Cüppers                                       
Arbeitsring Lärm der DEGA, Berlin 

11:15 Ordnungsrechtliche Maßnahmen für 
das Betriebsverbot lauter Güterwa-
gen ab 2020                  
Jens Klocksin                     
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, Berlin (angefragt) 

11:45 Developments in the EU Rail 
Noise Policy                                    
Marcin Wójcik                               
EU-Kommission, Brüssel 

12:15 Mittagspause 

13:15 Umweltschutz und Betriebsein-
schränkungen beim Schienen-
verkehr (in der Schweiz)      
Robert Attinger                    
Schweizerisches Bundesamt für Ver-
kehr (BAV), Ittigen 

13:45 Potenziale zur Lärmminderung 
durch Geschwindigkeitsbegren-
zungen als Mittel des aktiven 
Schallschutzes in Planfeststel-
lungsverfahren?                 
Wulf Hahn                    
RegioConsult, Marburg  

14:15 Rechtliche Rahmenbedingungen 
für lärmbedingte Betriebsbe-
schränkungen im Schienenver-
kehr                     
Eckhard Pache                  
Universität Würzburg 

14:45 Kaffeepause 

15:30 Betriebliche und wirtschaftliche 
Risiken von Betriebsbeschrän-
kungen zur Lärmminderung für 
den Schienenverkehr       
Steffen Kerth                    
Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen e.V. (VDV), Köln 

16:00 Diskussion 

16:25 Schlusswort 

16:30 Ende der Veranstaltung 

 

 




